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1 Arbeitsmittel 

• Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I S. I 123), zuletzt geändert durch Art. 2 Ab-
satz 3 des Gesetzes vom 19. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1792)  

• 6. Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum BImSchG: Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm – TA Lärm vom 26. August 1998, (GMBI. 1998, Seite 503), zu-
letzt geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 
08.06.2017 B5) 

• DIN 18005-1: Schallschutz im Städtebau, Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die 
Planung, Juli 2002 

• Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1: Schallschutz im Städtebau: Berechnungsverfahren – 
Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung, Mai 1987 

• DIN 45691: Geräuschkontingentierung, 2006-12 

• DIN 4109-1: Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen, Januar 2018 

• Bebauungsplan Gewerbegebiet „Straßäcker“, Stadt Ichenhausen, Stand: In Kraft ge-
treten am 22. März 2014, Kling Consult Planungs- und Ingenieurgesellschaft mbH, 
Krumbach 

• Schallgutachten Gewerbelärm zum Bebauungsplan Gewerbegebiet „Straßäcker“, 
Stadt Ichenhausen, Stand: 18. Juli 2013, Kling Consult Planungs- und Ingenieurge-
sellschaft mbH, Krumbach 

• Bebauungsplan-Änderung Gewerbegebiet „Straßäcker“, Stadt Ichenhausen, Stand: 
Vorentwurf vom 25. Juli 2023, Kling Consult GmbH, Krumbach 

• Schallgutachten Gewerbelärm zur Bauleitplanung „Ausweisung eines allgemeinen 
Wohngebietes auf Fl.-Nr. 955, Gemarkung Hochwang“, Stadt Ichenhausen, Stand: 
15. Juni 2022, Kling Consult GmbH, Krumbach 
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2 Aufgabenstellung/Ausgangslage  

Die Stadt Ichenhausen beabsichtigt, innerhalb des Geltungsbereiches des rechtsverbindli-
chen Bebauungsplans Gewerbegebiet „Straßäcker" die zeichnerischen und textlichen Fest-
setzungen vorwiegend am nördlichen und nordöstlichen Rand des Geltungsbereichs zu 
ändern. Dadurch vergrößert sich die gewerbliche Baufläche sowohl im Teilbereich West als 
auch im Teilbereich Ost. Entsprechend werden die Bezugsflächen mit Emissionskontingen-
ten ggü. ihrer bisherigen Ausdehnung größer. 

Kling Consult wurde von der Stadt Ichenhausen beauftragt, unter Berücksichtigung des 
Schallgutachtens zum Bebauungsplan Gewerbegebiet „Straßäcker“, Stadt Ichenhausen die 
Lärmauswirkungen der v. g. Gewerbegebietserweiterung auf die schützenswerten Nutzun-
gen im Umfeld der gegenständlichen B-Plan-Änderung abzuschätzen, zu beurteilen und 
erforderliche Vorschläge für Satzung und Begründung für die B-Plan-Änderung zu entwi-
ckeln. 

3 Anforderungen an den Schallschutz 

DIN 18005-1 „Schallschutz im Städtebau“: 

Nach § 1 Abs. 5 und 6 Baugesetzbuch (BauGB) sind bei der Bauleitplanung die Belange 
des Umweltschutzes, d. h. auch die des Schallimmissionsschutzes zu berücksichtigen. 
Nach § 50 des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG) sind die für eine bestimmte 
Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwir-
kungen (Immissionen) auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden 
Gebiete wie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete so weit wie möglich vermieden wer-
den. Nach diesen gesetzlichen Anforderungen ist es geboten, den Schallschutz so weit wie 
möglich zu berücksichtigen. 

Bei allen Neuplanungen, einschließlich der heranrückenden Bebauung, wie bei Überpla-
nungen von Gebieten ohne wesentliche Vorbelastungen ist ein vorbeugender Schallschutz 
anzustreben. Bei Überplanungen von Gebieten mit Vorbelastungen gilt es, die vorhandene 
Situation zu verbessern und bestehende schädliche Schalleinwirkungen so weit wie mög-
lich zu verringern bzw. zusätzliche nicht entstehen zu lassen. 

Der Belang des Schallschutzes ist bei der in der städtebaulichen Planung erforderlichen 
Abwägung der öffentlichen und privaten Belange gemäß § 1 Abs. 7 BauGB als ein wichtiger 
Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu verstehen. Dem Schallschutz wird gegen-
über anderen Belangen ein hoher Rang eingeräumt, er besitzt jedoch keinen Vorrang. So 
kann die Abwägung in bestimmten Fällen zu einer entsprechenden Zurückstellung des 
Schallschutzes führen. Dies ist insbesondere in bebauten Gebieten oder in der Nähe von 
Verkehrswegen der Fall. Inwieweit eine Lärmbelastung noch zumutbar ist, wird durch den 
Gebietscharakter und die tatsächliche oder durch eine andere Planung gegebene Vorbe-
lastung mitbestimmt. 

Zur sachgerechten Abwägung der Belange des Schallschutzes wurde die DIN 18005-1 
“Schallschutz im Städtebau“ entwickelt. Das Beiblatt 1 zur DIN 18005-1 enthält Orientie-
rungswerte für die angemessene Berücksichtigung des Schallschutzes in der städtebauli-
chen Planung. Die Orientierungswerte richten sich in der Regel nach den verschiedenen 
schutzbedürftigen Nutzungen des Baugesetzbuches und der Baunutzungsverordnung. 
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Die DIN 18005-1 enthält vereinfachte Verfahren zur Schallimmissionsberechnung für die 
städtebauliche Planung. Sie sind nicht für die Anwendung bei konkreten Genehmigungs-
verfahren für Einzelobjekte (z. B gewerbliche Anlagen) gedacht. Im Beiblatt 1 zur DIN 18005 
Teil 1 sind als Zielvorstellungen für den Schallschutz im Städtebau schalltechnische Orien-
tierungswerte für die städtebauliche Planung angeführt. 

Gemäß Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1 gelten folgende Orientierungswerte: 

Gebietstyp 
Orientierungswerte [dB(A)] 

Tag Nacht 

Reines Wohngebiet (WR) 50 40/35 

Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45/40 

Besonderes Wohngebiet (WB) 60 45/40 

Mischgebiet (MI) 60 50/45 

Gewerbegebiet (GE) 65 55/50 

Bei den angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Frei-
zeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten, der höhere 
für Verkehrslärm. 

Die o. g. Gebietstypen entsprechen der Baunutzungsverordnung (BauNVO). Soweit bei 
vorhandener Bebauung der BauNVO entsprechende Baugebiete nicht festgesetzt sind, 
sind die o. g. Orientierungswerte den Gebieten der Eigenart der vorhandenen Bebauung 
entsprechend zuzuordnen. 

Gemäß DIN 18005-1 wird der Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen 
Anlagen nach DIN ISO 9613-2 berechnet. 

Bei der Berechnung der Gesamtbeurteilungspegel werden die auf die relevanten Immissi-
onsorte einwirkenden, gewerblich bedingten Geräusche in ihrer Summenwirkung berück-
sichtigt und mit den Orientierungswerten der DIN 18005-1 verglichen. 

Dabei gilt als Tagzeit der Zeitraum von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr und als Nachtzeit der Zeit-
raum von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr. 

Die Einhaltung oder Unterschreitung der Orientierungswerte ist wünschenswert, um die mit 
der Eigenart des betreffenden Baugebietes bzw. der betreffenden Baufläche verbundene 
Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastungen zu erfüllen. Die Orientierungs-
werte des Schallschutzes sind erwünschte Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte. Die Abwä-
gung kann in bestimmten Fällen zu einer entsprechenden Zurückstellung des Schallschut-
zes führen. Dies bedeutet, dass die Orientierungswerte lediglich als Anhalt dienen und das 
von ihnen sowohl nach oben als auch nach unten abgewichen werden kann. An bestehen-
den Verkehrswegen und Gemengelagen ist regelmäßig zu erwarten, dass sich die Orien-
tierungswerte nicht einhalten lassen. Im Rahmen einer Abwägung kann mit plausibler Be-
gründung von den Orientierungswerten abgewichen werden, weil andere Belange überwie-
gen. 

TA Lärm: 

Die TA Lärm dient dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche sowie der Vorsorge gegen schädliche Umweltein-
wirkungen durch Geräusche. Sie gilt für Anlagen, die als genehmigungsbedürftige oder 
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nicht genehmigungsbedürftige Anlagen den Anforderungen des Bundesimmissionsschutz-
gesetzes (BImSchG) unterliegen. Bei nicht genehmigungsbedürftigen Anlagen erfolgt die 
Prüfung der Einhaltung des § 22 BlmSchG (Pflichten der Betreiber nicht genehmigungsbe-
dürftiger Anlagen) im Rahmen der Prüfung von Anträgen auf öffentlich rechtliche Zulassung 
nach anderen Vorschriften, insbesondere von Anträgen in Baugenehmigungsverfahren. 

Schädliche Umweltauswirkungen im Sinne der TA Lärm sind Geräuschimmissionen, die 
nach Art, Ausmaß und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebli-
che Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen. Schädli-
che Geräuscheinwirkungen auf die Nachbarschaft sind auszuschließen, wenn im Einwir-
kungsbereich der Anlage (maßgeblicher Immissionsort) folgende Immissionsrichtwerte für 
den Lärmbeurteilungspegel außerhalb von Gebäuden unterschritten werden: 

Gebietstyp 
Immissionsrichtwerte [dB(A)] 

Tag Nacht 

Gewerbegebiete 65 50 

Urbane Gebiete 63 45 

Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 45 

Allgemeine Wohngebiete/Kleinsiedlungsgebiete 55 40 

Reine Wohngebiete 50 35 

Kurgebiete/Krankenhäuser/Pflegeanstalten 45 35 

Die o. g. Immissionsrichtwerte beziehen sich tags auf den Zeitraum zwischen 6:00 und 
22:00 Uhr und nachts auf den Zeitraum zwischen 22:00 und 6:00 Uhr. Die Immissionsricht-
werte gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. Maßgebend für 
die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurteilungspegel, 
zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt. 

Für folgende Zeiten ist in Wohngebieten (WA/WR) bzw. Kleinsiedlungsgebieten oder Kur-
gebieten, Krankenhäusern oder Pflegeanstalten bei der Ermittlung des Beurteilungspegels 
die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag zu berücksichtigen: 

• An Werktagen: 6:00 bis 7:00 Uhr sowie 20:00 bis 22:00 Uhr  

• An Sonn- und Feiertagen: 6:00 bis 9:00 Uhr, 13:00 bis 15:00 Uhr sowie 20:00 bis 
22:00 Uhr  

Der Zuschlag beträgt 6 dB. 

Die Art der oben bezeichneten Gebiete ergibt sich bspw. aus Festsetzungen in Bebauungs-
plänen oder Darstellungen in Flächennutzungsplänen. Gebiete, für die keine Festsetzun-
gen bestehen, sind entsprechend ihrer Schutzbedürftigkeit zu beurteilen. 

Gemäß TA Lärm sind unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß 
zu beschränken. Bei Überschreitung der o. g. Immissionsrichtwerte sind entsprechende 
Schutzmaßnahmen bzw. Vorkehrungen zu ergreifen. 

4 Gewerbelärmbetrachtung 

Für die Gewerbegebiete mit Beschränkung der Lärmemissionen „GEb“ (Teilbereich West 
und Ost) wurden im rechtsverbindlichen Bebauungsplan Gewerbegebiet „Straßäcker“, 
Stadt Ichenhausen Emissionskontingente in Höhe von 60/45 dB pro m² Bezugsfläche 
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festgesetzt. Durch eine nördliche Erweiterung von Teilfläche West bzw. eine nördliche und 
nordöstliche Erweiterung von Teilfläche Ost sowie einer dortigen Reduzierung einer öffent-
lichen Erschließung (Wendehammer) zugunsten der Gewerbefläche werden die bisher fest-
gesetzten Gewerbeflächen um 1.329 bzw. 2.048 m² vergrößert. Hierdurch wird emissions-
seitig die Schallleistung beider vorgenannter Flächen um marginale 0,51 bzw. 0,54 dB(A) 
erhöht. 

Im Schallgutachten zum Bebauungsplan Gewerbegebiet „Straßäcker“, Stadt Ichenhausen 
wird immissionsseitig die Summenwirkung beider bisher festgesetzten Teilflächen des Ge-
werbegebiets an folgenden Immissionsorten betrachtet:  

• IO 108/7: Einstufung als allgemeines Wohngebiet, Orientierungswert gemäß DIN 
18005-1 tags 55 dB(A), nachts 40 dB(A), Grundstück Flur-Nr. 108/7, Gemarkung 
Hochwang, Stadt Ichenhausen – Ortsteil Hochwang  

• IO 105/15: Einstufung als allgemeines Wohngebiet, Orientierungswert gemäß DIN 
18005-1 tags 55 dB(A), nachts 40 dB(A), Grundstück Flur-Nr. 105/15, Gemarkung 
Hochwang, Stadt Ichenhausen – Ortsteil Hochwang  

• IO 987: Einstufung als Dorf-/Mischgebiet, Orientierungswert gemäß DIN 18005-1 tags 
60 dB(A), nachts 45 dB(A), Grundstück Flur-Nr. 987, Stadt Ichenhausen – Ortsteil 
Hochwang  

Im Ergebnis wird an den Immissionsorten mit Einstufung als allgemeines Wohngebiet der 
Orientierungswert um 13,1 bzw. 13,9 dB(A) an Immissionsort „IO 108/7“ bzw. „IO 105/15“ 
sowie am Immissionsort mit Einstufung als Dorf-/Mischgebiet um 19,1 dB(A) unterschritten 
(vgl. Anhang 2 des Schallgutachtens). Unter zusätzlicher Berücksichtigung der gegen-
ständlichen Bezugsflächenerweiterung bewirken die festgesetzten Emissionskontingente 
an v. g. Immissionsorten maximal eine Erhöhung des Beurteilungspegels um 0,6 dB(A). 
Dadurch bleibt die Wirkung trotz Erweiterung weiterhin deutlich unter dem orientierend ab-
gestimmten Vorhaltemaß von 10 dB(A) unter dem Orientierungswert. 

5 Fazit 

Der Gutachter kommt zu dem Ergebnis, dass durch die Bezugsflächenerweiterung der Bau-
gebietsflächen „GE“ (Teilflächen West und Ost) in Höhe von insgesamt 3.377 m² an den 
berücksichtigten Immissionsorten nach wie vor die Orientierungswerte zwischen ca. 12,5 
und 18,5 dB(A) unterschritten sowie die Beurteilungspegel maximal um 0,6 dB(A) erhöht 
werden. 

Zusätzlich zeigt das Schallgutachten Gewerbelärm zur Bauleitplanung „Ausweisung eines 
WA auf Fl.-Nr. 955, Gemarkung Hochwang“ vom 15. Juni 2022, dass unter Berücksichti-
gung einer Summenbetrachtung der Emissionskontingente aller Gewerbegebiete am nörd-
lichen Ortsausgang von Ichenhausen beidseits der B 16 die Orientierungswerte mindestens 
um 1,3 dB(A) unterschritten werden. Dabei trägt der Immissionsrichtwertanteil der bisher 
festgesetzten Teilflächen West und Ost nur zu einer Erhöhung des Gesamtbeurteilungspe-
gels um 0,3 dB(A) bei. Durch die Bezugsflächenerweiterung beträgt diese Erhöhung 
0,35 dB(A).  

Entsprechend können nachfolgende Empfehlungen bzw. Vorschläge gemäß Kapitel 6 in 
die B-Plan-Änderung übernommen werden. 
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6 Vorschläge für Satzung und Begründung 

Folgende textliche Festsetzungen werden für die Bauflächen der gegenständlichen B-Plan-
Änderung vorgeschlagen (die im Folgenden kursiv gedruckten Textpassagen können un-
mittelbar in Satzung und Begründung der Bebauungsplanänderung übernommen werden): 

Unter den Festsetzungen ist auszuführen: 

Im Gewerbegebiet mit eingeschränkten Emissionen sind nur Vorhaben (Betriebe und Anla-
gen) zulässig, deren Geräuschemissionen die angegebenen Emissionskontingente LEK 
nach DIN 45691: 2006-12 „Geräuschkontingentierung“ weder tags (06:00 Uhr bis 22:00 
Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) überschreiten:  

Gebiet 
Emissionskontingent LEK [dB] 

Bezugsfläche gemäß 
Planzeichnung 

Tagzeit Nachtzeit [m²] 

GE 60 45 17.754 

Bei der Prüfung der Einhaltung der zulässigen Emissionen ist Folgendes zu berücksichti-
gen. Die Berechnung der Anforderungen der sich aus den zulässigen Emissionen (Emissi-
onskontingente) pro Quadratmeter Bezugsfläche Gewerbegebiet oder Teilflächen davon 
ergebenden Immissionsbelastungen erfolgt für schutzbedürftige Nutzungen außerhalb des 
geplanten Gewerbegebietes nach den Bedingungen der DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 
unter Berücksichtigung der festgesetzten Emissionskontingente. Als Bezugsfläche einzel-
ner Vorhaben (einzelne Betriebe und einzelne Anlagen) ist die zugeordnete Gewerbege-
bietsfläche heranzuziehen. Die Berechnungen sind mit einer Nachkommastelle genau 
durchzuführen.  

Ein Vorhaben erfüllt die Festsetzungen der Emissionskontingente, wenn der nach TA Lärm 
unter Berücksichtigung der Schallausbreitungsverhältnisse zum Zeitpunkt der Genehmi-
gung berechnete Beurteilungspegel Lr der vom Vorhaben ausgehenden Geräusche an al-
len maßgeblichen Immissionsorten das jeweilige Immissionskontingent LIK nach DIN 
45691:2006-12 nicht überschreitet. 

Unter den Hinweisen ist auszuführen: 

In Genehmigungsverfahren, z. B. bei Baugenehmigungen, immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungen, Genehmigungsfreistellungen bzw. bei Nutzungsänderungen ist von je-
dem anzusiedelnden Betrieb auf der Grundlage der Beurteilungsvorschrift „Technische An-
leitung zum Schutz gegen Lärm“ (TA Lärm) nachzuweisen, dass die jeweiligen Immissions-
kontingente LIK nach DIN 45691:2006-12, die sich aus den festgesetzten Emissionskontin-
genten LEK für die entsprechenden Teilflächen ergeben, an den maßgeblichen Immission-
sorten eingehalten werden.  

Als maßgebliche Immissionsorte sind bestehende und planungsrechtlich zulässige schutz-
bedürftige Nutzungen im Sinne der DIN 4109-1 „Schallschutz im Hochbau“ (Januar 2018) 
außerhalb des geplanten Gewerbegebietes zu verstehen. Lage und Höhe ausgewählter 
Immissionsorte sind Kap. 4.2 der schalltechnischen Begutachtung Gewerbelärm zum Be-
bauungsplan Gewerbegebiet Straßäcker“, Stadt Ichenhausen (KC Projekt-Nr. 9356 25, 
Stand 18. Juli 2013) zu entnehmen. 




